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 Veröffentlicht am 21.06.2018

Norm

CMR Art3

CMR Art17

Rechtssatz

Der vom Frachtführer beauftragte (Sub?)Frachtführer, dem die ordnungsgemäße sowie technisch einwandfreie

Durchführung des Transports und somit die Obhutsp;icht übertragen wird, handelt im Rahmen dieses

Aufgabenbereichs „in Ausübung (seiner) Verrichtungen“ iSd Art 3 CMR. Der Frachtführer haftet daher für den von ihm

beauftragten (Sub?)Frachtführer auch dann, wenn dieser durch vorsätzlich und organisiert kriminelles Verhalten die

ihm zur Auftragsdurchführung eingeräumte Verfügungsmacht missbraucht und die Ladung verbringt.Der vom

Frachtführer beauftragte (Sub?)Frachtführer, dem die ordnungsgemäße sowie technisch einwandfreie Durchführung

des Transports und somit die Obhutsp;icht übertragen wird, handelt im Rahmen dieses Aufgabenbereichs „in

Ausübung (seiner) Verrichtungen“ iSd Artikel 3, CMR. Der Frachtführer haftet daher für den von ihm beauftragten

(Sub?)Frachtführer auch dann, wenn dieser durch vorsätzlich und organisiert kriminelles Verhalten die ihm zur

Auftragsdurchführung eingeräumte Verfügungsmacht missbraucht und die Ladung verbringt.
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